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Antrag auf Mitgliedschaft 

(Institutionen / Fördermitglieder) 

 

Fördermitglied im Sinne der Satzung der Gesellschaft für transdisziplinäre und 

partizipative Forschung kann werden (§4 Nr. 1b): 

Fördermitglieder können in- und ausländische natürliche und juristische Personen, Firmen, 

Mitgliedsverbände, Interessenvereine, Behörden sowie Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts sein, die sich auf den Arbeitsgebieten des Vereins betätigen oder die 

bereit und in der Lage sind, die Erfüllung der Vereinszwecke zu fördern. Bei 

institutionellen Mitgliedschaften soll jeweils eine Vertretungsperson benannt werden. 

Fördermitglieder haben kein Stimmrecht. Institutionelle Fördermitglieder können jedoch je 

nach Größe der Organisation eine bestimmte Anzahl an stimmberechtigten individuellen 

Mitgliedern aus der eigenen Organisation benennen, die keine Mitgliederbeiträge zu 

entrichten haben. Die Mitgliedschaft der benannten Personen muss jedoch jeweils 

individuell beantragt (§4 (2)) und vom Vorstand geprüft werden (§4 (3)). Die Anzahl wird 

in der Beitragsordnung (§4 (6)) geregelt. 

 

 

Fördermitgliedschaft wird beantragt für 

__________________________________________________________________ 

Institution 

__________________________________________________________________ 

Straße  

__________________________________________________________________ 

PLZ/Ort 

__________________________________________________________________ 

Titel, Vorname, Name der/des Ansprechpartner:in 

__________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse der/des Ansprechpartner:in 

__________________________________________________________________ 

Telefonnummer des Ansprechpartners (freiwillige Angabe) 
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Motivation für die Mitgliedschaft  

(max. 250 Wörter):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beitrag & GAIA 

Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der am 12. November 2025 beschlossenen 

Beitragsordnung. Er richtet sich nach Größe der Institution, ebenso die Zahl der unentgeltlich von 

der Institution entsendbaren, stimmberechtigten Mitglieder.  
Bitte wählen Sie aus: 

  
Jährlicher 

Mitgliedsbeitrag 

Anzahl mögl. 

individuelle 

Mitgliedschaften 

☐ 
Sehr kleine Institutionen 

(<20 Mitarbeiter*innen) 
300€ 1 

☐ 
kleine Institutionen 

(<50 Mitarbeiter*innen) 
600€ 2 

☐ 
Mittlere Institutionen 

(<200 Mitarbeiter*innen) 
1000€ 3 

☐ 
Große Institutionen 

(>200 Mitarbeiter*innen) 
3‘000€ 5 

 

Die Mitgliedschaft wird gültig nach der Bestätigung durch den Vorstand und mit Überweisung des 

ersten Mitgliedsbeitrags für das laufende Geschäftsjahr (Kalenderjahr) sowie schriftlicher 

Anerkennung der Satzung des Vereins (§4, Absatz 5).  

Zeitschrift GAIA: Zudem gibt es für Fördermitglieder die Möglichkeit, im Rahmen der 
Mitgliedschaft auch ein Jahresabonnement der Zeitschrift GAIA zu beziehen (Print- und 
Digitalausgabe, Versandkosten innerhalb Deutschlands). Die Kosten für dieses 
vergünstigte Abonnement betragen 200 € pro Jahr, zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag. 

☐ Bitte hier ankreuzen, falls GAIA-Abos gewünscht sind. 

☐ Wir sind interessiert an Informationen zur Buchung von Seiten(anteilen) in der 

Zeitschrift GAIA.  

Der Jahresbeitrag (Mitgliedsbeitrag und ggf. zzgl. Abo-Kosten) ist auf 

Zahlungsaufforderung hin auf das dort genannte Konto zu überweisen. 
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Stimmberechtigte individuelle Mitglieder 

Fördermitglieder können eine bestimmte Anzahl stimmberechtigte individuelle Mitglieder 

aus der eigenen Organisation benennen. Die Anzahl richtet sich nach der Größe der 

Institution (siehe oben).  

Stimmberechtigte individuelle Mitglieder: 

 Titel, Vorname, Name E-Mail-Adresse 

1   

2   

3   

4   

5   

Diese müssen keinen Mitgliedsbeitrag entrichten, jedoch jeweils einen eigenen 

Mitgliedsantrag stellen (§4 Abs. 1b der Satzung). Dies ist unter folgendem Link möglich: 

https://gtpf.clubdesk.com/mitgliedschaft/benanntemitglieder  

Entsendete Mitglieder können auch nachträglich benannt und verändert werden. 

Schreiben Sie uns hierzu einfach eine Mail. 

 

Satzung & Datenschutz 

☐ Mit Einsendung dieses Mitgliedsantrags erkennen wir die Satzung der Gesellschaft für 

Transdisziplinäre und Partizipative Forschung an. 

☐ Der Speicherung und Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten stimme 

ich zu. Ich habe die untenstehende Erklärung zur Kenntnis genommen.  

 

_____________________________________________________ 

(Datum & Unterschrift vertretungsberechtigte Person) 

 

Sie können den Mitgliedsantrag gerne elektronisch als PDF an info@gtpf.science 

oder per Post senden an:  

Gesellschaft für Transdisziplinäre und Partizipative Forschung - GTPF e.V. 

c/o Technische Universität Berlin 

Stabstelle Science and Society – ScSO – 

Straße des 17. Juni 135 

10623 Berlin   

https://gtpf.clubdesk.com/mitgliedschaft/benanntemitglieder
https://www.gtpf.science/ueberuns#satzung
https://www.gtpf.science/ueberuns#satzung
mailto:info@gtpf.science
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Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO 

(Stand: 1.6.2023) 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist: 
Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e.V. 
c/o Sciene and Society – ScSO – 
Straße des 17. Juni 135 
10623 Berlin 
Tel.: +49 30 314-29149 
E-Mail: info@gtpf.science 
Vorstand: Prof. Dr. Matthias Barth, Dr. Miriam Brandt, Thomas Korbun 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Die Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e. V. verarbeitet im Rahmen der 
Vereinstätigkeit unterschiedliche personenbezogene Daten. 
a) zum Zwecke der Mitgliederverwaltung für 

 natürliche Mitglieder: Name, Vorname, Straße, PLZ/Ort, E-Mail-Adresse, Tel./Fax (freiwillige 
Angabe), Beruf (freiwillige Angabe), 

 institutionelle Mitglieder: Name, Vorname, Institution sowie geschäftlichen Kontaktdaten 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 
 

b) zum Zwecke der Beitragsverwaltung 
Bankverbindung sowie der Name der*des Kontoinhaber*in 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 
 

c) zum Zwecke der Außendarstellung auf den Webseiten 
Fotos der Mitglieder von Veranstaltungen  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.  
 

d) zum Zwecke der Eigenwerbung der Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e.V. 
die E-Mail-Adresse der Mitglieder  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 
 

e) aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I lit. c DS-GVO. 

 
3. Empfänger*innen der personenbezogenen Daten 
Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung der Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e. 
V. erfolgt über die Infrastruktur der Technischen Universität Berlin im Rahmen der Auftragsverarbeitung 
gemäß Art. 28 DSGVO.  
 
4. Speicherdauer 
Die für die Daten Mitgliederverwaltung notwendigen Daten gem. Nr. 2 a) und d) werden 2 Jahre nach 
Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 
Die für die die Beitragsverwaltung gem. 2 b) notwendigen Daten werden nach 10 Jahren gelöscht. 

Im Falle des Widerrufs gem 2. c) der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 
 
5. Betroffenenrechte 
Jedem Vereinsmitglied der Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e. V. steht ein 
Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung 
(Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DS-GVO) zu. 
Das Vereinsmitglied der Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e. V. hat das Recht, 
seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 
Dem Vereinsmitglied der Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung e. V. steht ferner ein 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu: 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Alt-Moabit 59-61 
10555 Berlin 
Eingang: Alt-Moabit 60 
Tel.: +49 30 13889-0 
Fax: +49 30 2155050 
mailbox@datenschutz-berlin.de 


